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§ 1 1 Teil 1: Allgemeines
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Teil 1: Allgemeines

§ 1 Anwendungsbereich

1Die Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwendung für die Erfüllung von Auf-
gaben des Polizeivollzugsdienstes nach § 2 im Freistaat Sachsen. 2Polizei im
Sinne dieses Gesetzes ist der Polizeivollzugsdienst mit den Bediensteten, die
Aufgaben des Polizeivollzugs wahrnehmen.

1. Grundlegende Hinweise
Am 10.4.2019 wurde das Gesetz zur Neustrukturierung des Polizeirechtes des
Freistaates Sachsen beschlossen, welches am 1.1.2020 in Kraft trat. Das Gesetz
gestaltet das Verhältnis von Polizeivollzugsdienst und Polizeibehörden neu.
Nach bisheriger Rechtslage war unter dem einheitlichen Begriff „Polizei“ sowohl
die Polizeibehörden als auch der PVD zusammengefasst (vgl. § 59 SächsPolG).
Beide Zweige stützten sich auf das SächsPolG als gesetzliche Grundlage ihres
behördlichen Handelns (auch wenn einzelne Abschnitte bzw. einzelne Normen
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Teil 1: Allgemeines 2–4 § 1

ausdrücklich einer Seite zugewiesen waren, vgl. z. B. den nur für den PVD gel-
tenden Bereich der Datenerhebung, §§ 35 ff. SächsPolG). Mit der Neustrukturie-
rung des Polizeirechts löst sich der sächsische Gesetzgeber vom polizeilichen
Einheitssystem und wendet sich konsequent dem Trennungssystem zu, dass
von der Mehrzahl der Bundesländer – wenn auch in unterschiedlichen Ausprä-
gungen – praktiziert wird.1 Artikel 1 des Gesetzes zur Neustrukturierung weist
dem PVD eine eigenständige Grundlage zu, nämlich das Sächsische Polizeivoll-
zugsdienstgesetz (SächsPVDG). Art. 2 des Gesetzes zur Neustrukturierung bil-
det das Sächsische Polizeibehördengesetz (SächsPBG), welches seit Januar 2020
die Handlungsgrundlage für das präventivpolizeiliche Tätigwerden der Polizeibe-
hörden im Freistaat Sachsen darstellt.

Das SächsPVDG setzt sich aus insgesamt fünf Teilen zusammen (1. Allgemei-
nes; 2. Allgemeine Befugnisse, Entschädigung; 3. Befugnisse zur Datenverarbei-
tung; 4. Organisation der Polizei; 5. Sonstige Bestimmungen) und unterscheidet
sich in seiner grundlegenden Struktur nicht maßgeblich vom früheren Sächs-
PolG. Inhaltlich weist es jedoch eine Reihe von Veränderungen auf. Neben der
– in § 1 zum Ausdruck kommenden – Trennung von PVD und Polizeibehörden
wurde der Bereich der allgemeinen Befugnisse (Generalklausel, Standardmaß-
nahmen, Zwang) neu durchnummeriert, einzelne Normen überarbeitet und die
polizeilichen Befugnisse durch die Implementierung einzelner Maßnahmen
(z. B. Meldeauflage, § 20) erweitert. Elementar geändert und erweitert wurde
die präventivpolizeiliche Datenerhebung bzw. Datenverarbeitung. Insb. im
Bereich der Datenerhebung sind hier eine Reihe neuer Befugnisse hinzugetreten
(z. B.: Bodycam, § 57 IV–IX; Einsatz technischer Mittel zur Verhütung schwerer
grenzüberschreitender Kriminalität, § 59; Ausschreibung zur gezielten Kontrolle,
§ 60; EAÜ, § 61; Überwachung der Telekommunikation, § 66).

2. Bedeutung und Inhalt des § 1
§ 1 greift die maßgebliche konzeptionelle Neustrukturierung (also die Hinwen-
dung zum Trennungsprinzip) auf und stellt klar, dass das SächsPVDG der Erfül-
lung der Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes gewidmet ist. Inhaltlich verweist
§ 1 Satz 1 auf die Regelung des § 2, in der die genauen polizeivollzugsdienstlichen
Aufgaben beschrieben sind (vgl. Erl. zu § 2) und auch die – nach wie vor notwen-
dige – Abgrenzung zum Kompetenzbereich der Polizeibehörden aufgegriffen
wird (vgl. Rn. 21 f. zu § 2).

Der Begriff „Polizei“ ist sowohl ein materiellrechtlicher als auch ein organisati-
onsrechtlicher Begriff. Materiellrechtlich wird unter Polizei allgemein diejenige
Verwaltungstätigkeit verstanden, die der Abwehr von Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung dient. Organisationsrechtlich wird der Begriff der
Polizei dagegen unterschiedlich verwendet. Teils wird er auf die Vollzugspolizei
(Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Bereitschaftspolizei) beschränkt, teils als Ober-
begriff verwendet, der außer der Vollzugspolizei auch die für Aufgaben der Ge-
fahrenabwehr zuständigen Verwaltungsbehörden umfasst (von diesem Ansatz

1 Eine Übersicht zu den einzelnen Bundesländern findet sich z. B. bei Schenke, Polizei- und Ord-
nungsrecht, Rn. 503 ff.
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5

§§ 1, 2 Teil 1: Allgemeines

ging auch das alte SächsPolG aus). Mit der Legaldefinition in § 1 Satz 2 besei-
tigt der Gesetzgeber diese begrifflichen Unklarheiten für das SächsPVDG aus-
drücklich. Ausgehend von der konzeptionellen Trennung zwischen PVD und
Polizeibehörden wird klargestellt, dass unter dem Begriff der Polizei in diesem
Gesetz der Polizeivollzugsdienst zu verstehen ist.2 Nähere Auskunft über die
Struktur des PVD gibt § 97 (vgl. die Erl. dort). Unter dem Begriff „Bedienstete,
die Aufgaben des Polizeivollzugs wahrnehmen“ sind die Personen zu verste-
hen, die in einem Beschäftigungsverhältnis (Beamten- oder Angestelltenver-
hältnis) zum Freistaat Sachsen als Träger des PVD stehen und mit der eigenver-
antwortlichen Wahrnehmung polizeilicher Vollzugsaufgaben betraut sind.
Wer lediglich Hilfstätigkeiten verrichtet, z. B. Wartung von Fahrzeugen und
Geräten, Schreibdienst oder Reinigungsdienst, oder im Rahmen seiner Ausbil-
dung bei einer Polizeidienststelle beschäftigt ist, gehört nicht zu den Polizeibe-
diensteten i. S. des SächsPVDG.

Die Sächsische Sicherheitswacht3 bildet keinen Teil des PVD, sondern unter-
stützt diesen nach § 2 SächsSWG bei der Erfüllung seiner Aufgaben, insb. durch
zusätzliche Streifentätigkeit in der Öffentlichkeit. Die Angehörigen der Sicher-
heitswacht sind persönlich und fachlich geeignete Bürger, die im Rahmen eines
besonderen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses ehrenamtlich tätig sind
(§ 10 Abs. 1 SächsSWG). Ihre Rechtsstellung ist im SächsSWG geregelt, z. T.
durch Verweisung auf das SächsPVDG. Ihre Befugnisse sind gegenüber denjeni-
gen des PVD erheblich eingeschränkt.

§ 2 Aufgaben der Polizei

(1) 1Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). 2Sie schützt die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung und gewährleistet die ungehinderte Ausübung der
Grundrechte und der staatsbürgerlichen Rechte. 3Die Polizei hat im Rahmen
dieser Aufgabe auch zu erwartende Straftaten zu verhindern und vorbeugend
zu bekämpfen. 4Die Polizei hat ferner Vorbereitungen zu treffen, um künftige
Gefahren abwehren zu können.
(2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur auf
Antrag des Berechtigten, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlan-
gen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder
wesentlich erschwert würde.
(3) Die Polizei wird in Erfüllung der Aufgabe der Gefahrenabwehr außer in den
Fällen des Absatzes 1 Satz 3 nur tätig, soweit die Gefahrenabwehr durch die
Polizeibehörden gemäß § 1 Absatz 1 des Sächsischen Polizeibehördengeset-
zes vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358, 389), in der jeweils geltenden Fas-
sung, nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint.
(4) Die Polizei leistet anderen Behörden und Gerichten Vollzugshilfe.

2 In entsprechender Weise wird auch im Rahmen dieses Kommentars unter „Polizei“ der „Polizeivoll-
zugsdienst“ verstanden.

3 Zur Sächsischen Sicherheitswacht s. auch Wagner/Ruder, Polizeirecht, Rn. 95. Allgemein zur Auf-
nahme ehrenamtlicher Kräfte in die Polizei zur Unterstützung der Polizeiarbeit Götz/Geis, Allge-
meines Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 13 zu § 16.
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Teil 1: Allgemeines 1, 2 § 2

(5) Die Polizei hat ferner die ihr durch andere Rechtsvorschriften zugewiese-
nen Aufgaben zu erfüllen.

Literatur: Brenneisen, Schutz privater Rechte, Die Polizei, 2011, 171; Graulich, Strafverfol-
gungsvorsorge, NVwZ 2014, 685; Roos, Das Recht der Gefahrenabwehr, Polizeireport 6/
2007, 11; Schoch, Der Schutz privater Rechte im Polizei- und Ordnungsrecht, Jura, 2013,
468; Schnur, Die Polizei und der Schutz privater Rechte, Kriminalistik 1998, 527

1. Systematische Bedeutung und inhaltlicher Überblick
Während § 1 im Grunde nur eine klarstellende Funktion zukommt, setzt § 2 die
mit der Neustrukturierung des Polizeirechts verbundene Abkehr vom polizeili-
chen Einheitssystem zum Trennungssystem (vgl. Rn. 1 zu § 1) substanziell um.
Die maßgebliche Funktion des § 2 besteht in der Festlegung des Aufgabenspekt-
rums des PVD in den Abs. 1, 2, 4 und 5. Dabei führt § 2 die ehemaligen Rege-
lungen aus § 1 Abs. 1 und 2 SächsPolG und § 2 Abs. 2 SächsPolG (sowie § 61
Abs. 1 Halbs. 1 SächsPolG) in einer Norm zusammen. Eine Sonderstellung im
Rahmen des § 2 nimmt Abs. 3 ein, da in dieser Regelung keine Aufgabe zugwie-
sen, sondern die Kompetenz des PVD zu den Polizeibehörden abgegrenzt
wird (vgl. Rn. 21 ff.). Ausweislich der Gesetzesbegründung1 ergibt sich bezüglich
der Aufgabenzuweisung an den PVD inhaltlich kein Unterschied zur alten
Rechtslage. Im Einzelnen sind dem PVD die folgenden polizeilichen Aufgaben
zugewiesen:
– Abs. 1 Satz 1: Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ord-

nung
– Abs. 1 Satz 2: Schutz der freiheitlich demokratischen Grundordnung, Ge-

währleistung von Grundrechten bzw. staatsbürgerlichen Rechten
– Abs. 1 Satz 3: Verhinderung und vorbeugende Bekämpfung von Straftaten
– Abs. 1 Satz 4: Gefahrenvorsorge
– Abs. 2: Schutz privater Rechte
– Abs. 4: Vollzugshilfe
– Abs. 5: Aufgaben der Polizei außerhalb des SächsPVDG
Die Aufgabenzuweisung in § 2 (ggf. über Abs. 5 i. V. m. anderen Rechtsvorschrif-
ten) legt den verbindlichen rechtlichen Rahmen fest, in dem sich das Handeln
des PVD bewegen muss. Dies gilt auch dort, wo die Polizei zwar hoheitlich tätig
wird, aber keine Eingriffsakte vornimmt.

Die polizeilichen Aufgaben aus § 2 sind von den polizeilichen Befugnissen zu
unterschieden. Selbst wenn polizeiliches Handeln im konkreten Fall grundsätz-
lich dem Aufgabenspektrum des § 2 unterfällt, resultiert daraus keine Ermächti-
gung zur Vornahme einer grundrechtsrelevanten Maßnahme gegenüber dem Be-
troffenen bzw. Störer. Eine solche Ermächtigung zum Handeln folgt allein aus
den im SächsPVDG im Teil 2 bzw. 3 normierten Befugnissen (etwa den sog.
Standardmaßnahmen, §§ 13–31 oder den Maßnahmen zur Datenerhebung,
§§ 56–71). An einigen Stellen des SächsPVDG ergibt sich allerdings ein Zusam-
menspiel zwischen beiden Bereichen, denn das SächsPVDG enthält eine Reihe
von Normen, in denen die Erfüllung der polizeilichen Aufgabe materielle

1 Vgl. die Gesetzesbegründung, LT-Drs. 6/14791, S. 155.
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3

4

§ 2 3, 4 Teil 1: Allgemeines

Tatbestandsvoraussetzung der Befugnis ist (z. B. § 13 Abs. 1 oder § 84). Das
grundlegende Prinzip (und insb. die Tatsache, dass § 2 keine Ermächtigungs-
norm darstellt) bleibt davon unberührt.

2. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
(Abs. 1 Satz 1)

Zentrale Aufgabe des PVD ist – in grundsätzlicher Übereinstimmung mit den
Polizeigesetzen der anderen Bundesländer – die Abwehr von Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder öffentliche Ordnung. Die Abwehr einer Gefahr um-
fasst dabei auch die Beseitigung einer Störung (vgl. die Legaldefinition in § 4
Nr. 3 Buchst. i), so dass sich trotz der Bereinigung des früheren Wortlautes des
§ 1 Abs. 1 Satz 1 SächsPolG keine Veränderung der grundlegenden polizeilichen
Aufgabenzuweisung ergibt. Das Begriffspaar öffentliche Sicherheit oder Ordnung
hat in der deutschen Rechtssprache eine lange Tradition. Es wird nicht nur im
Allgemeinen Polizeirecht, sondern auch in zahlreichen anderen Vorschriften des
Bundes- und Landesrechts verwendet, um die hoheitliche Aufgabe der Gefahren-
abwehr zu kennzeichnen. Die beiden in dem Begriffspaar enthaltenen polizeili-
chen Schutzgüter stehen untereinander in einem klaren Rangverhältnis. Wäh-
rend die öffentliche Sicherheit insb. die geschriebene Rechtsordnung umfasst,
sind mit dem Begriff der öffentlichen Ordnung die ungeschriebenen Regeln
eines gedeihlichen Zusammenlebens gemeint. Die öffentliche Sicherheit genießt
deshalb Vorrang vor der öffentlichen Ordnung. Bei der Rechtsanwendung müssen
die beiden Begriffe klar voneinander unterschieden werden. Zunächst muss ge-
prüft werden, ob ein bestimmtes Verhalten oder ein bestimmter Zustand die
öffentliche Sicherheit bedroht oder stört. Ist dies zu verneinen, so ist anschlie-
ßend zu prüfen, ob eine Bedrohung oder Störung der öffentlichen Ordnung
vorliegt. Der Gesetzgeber hat die Begriffe Gefahr, öffentliche Sicherheit und öf-
fentliche Ordnung in § 4 Nr. 1, 2, 3 Buchst. a) – zusammen mit einer Vielzahl
weiterer Begriffe – legaldefiniert. Zu den Einzelheiten der in § 2 Abs. 1 Satz 1
verwendeten Begriffe vgl. insofern Rn. 2 ff. zu § 4.

3. Schutz der freiheitlich demokratischen Grundordnung,
Gewährleistung von Grundrechten bzw. staatsbürgerlichen Rechten
(Abs. 1 Satz 2)

In § 2 Abs. 1 Satz 2 hebt das Gesetz den Schutz der freiheitlich demokratischen
Grundordnung, die Gewährleistung der ungehinderten Ausübung von Grund-
rechten bzw. der staatsbürgerlichen Rechte als maßgebliche Aufgabe der Polizei
hervor. Unter der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind die ver-
fassungsrechtlichen Grundprinzipien des GG und der SächsVerf zu verstehen,
die das Wesen des freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates ausmachen. Dazu
gehören u. a. der Bestand und die territoriale Integrität des Staates, die Gewalten-
teilung, die Bindung der Staatsgewalt an die Verfassung, der Ausschluss einer
Gewalt- und Willkürherrschaft, die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber
dem Parlament, die Gewährleistung einer parlamentarischen Opposition, die Un-
abhängigkeit der Gerichte, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sowie der födera-
tive Staatsaufbau. Grundrechte sind die in Art. 1 bis 19 GG gewährleisteten
Grundrechte. Staatsbürgerliche Rechte sind u. a. das aktive und passive Wahl-
recht auf der staatlichen und der kommunalen Ebene, das Stimmrecht bei Ab-
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Teil 1: Allgemeines 5–7 § 2

stimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, das Recht auf Bildung po-
litischer Parteien und deren Mitwirkung bei der politischen Willensbildung sowie
das Recht auf Teilnahme an öffentlichen Sitzungen der Parlamente und der Ge-
richte. Zu den staatsbürgerlichen Rechten gehören auch vergleichbare Rechte im
Rahmen der Europäischen Union.

Ausweislich der Gesetzesbegründung2 dient § 2 Abs. 1 Satz 2, der in identischem
Wortlaut bereits im alten Polizeigesetz verankert war (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
SächsPolG), ausschließlich der Klarstellung, also der Hervorhebung der Rechts-
güter als in besonderer Weise schutzbedürftig. Bei genauerer Betrachtung wirft
die Formulierung der Norm aber eher Fragen auf. Eine Reihe von Stimmen in
der juristischen Literatur weist nämlich darauf hin, dass weder die von der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung umfassten Inhalte des Staatsorganisati-
onsrechtes noch die Grundrechte (von wenigen Ausnahmen abgesehen) durch
den Bürger verletzt werden können. Adressat dieser Regelungen seien die staatli-
chen Organe selbst. Für den Bürger entfalten die verfassungsrechtlichen Normen
im Grundsatz keine unmittelbare, sondern eine mittelbare Wirkung über ent-
sprechende einfach-gesetzliche Normen.3 Weist die Polizei bspw. eine Gruppe
blockierender Demonstranten an, die Aufzugstrecke zu räumen, beziehe sie sich
nicht darauf, dass die Blockierer die Versammlungsfreiheit gem. Art. 8 Abs. 1
GG des angemeldeten Aufzugs verletzen, sondern darauf, dass die Blockierer
dem Störungsverbot aus § 2 Abs. 2 SächsVersG zuwider handeln. Dieser Position
widerspricht § 2 Abs. 1 Satz 2, wenn er die Polizei unmittelbar zum Schutz der
freiheitlich demokratischen Grundordnung bzw. zum Schutz der Grundrechte
aufruft. Dabei will der Gesetzgeber offensichtlich keine bewusste Gegenposition
zur gerade aufgezeigten Literaturmeinung einnehmen – denn er beschränkt § 2
Abs. 1 Satz 2 ausdrücklich auf seine Klarstellungsfunktion –, sondern verkennt
diesen systematischen Zusammenhang. Letztlich bleibt festzuhalten, dass die Re-
gelung und die dazu formulierte Gesetzesbegründung insofern eher Verwirrung
stiftet als Klarheit schafft.

4. Verhinderung und vorbeugende Bekämpfung von Straftaten (Abs. 1
Satz 3)

Abs. 1 Satz 3 normiert mit der Verhinderung und vorbeugenden Bekämpfung
von Straftaten eine der Kernaufgaben der Polizei. Die Gefahr der Begehung
einer Straftat stellt stets eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, die Begehung
einer Straftat eine Störung der öffentlichen Sicherheit dar. Ob der (mutmaßli-
che) Tatort im Inland oder im Ausland liegt, ist dabei prinzipiell gleichgültig.4
Nicht erforderlich ist, dass der Täter (Störer) schuldhaft handelt. Es reicht aus,
dass es sich um eine rechtswidrige Tat handelt, die den Tatbestand eines Strafge-
setzes erfüllt bzw. im Falle ihrer Begehung erfüllen würde.

Während die Verhinderung von Straftaten eindeutig als präventiv-polizeiliche Auf-
gabe des Abs. 1 Satz 3 auszumachen ist, bleibt unklar, was genau unter der Formu-

2 Vgl. die Gesetzesbegründung, LT-Drs. 6/14791, S. 155.
3 Ausführlich Aubel, DV 2004, 229, 233 ff.
4 BVerwG, 6 C 39/06, Juris.

9

30.09.22, ms, Print • schwier_polizeigesetz, 6. Aufl.

5

6

7

©
 2

02
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



8

§ 2 8 Teil 1: Allgemeines

lierung „Straftaten vorbeugend zu bekämpfen“ zu fassen ist, da das SächsPVDG
(im Unterschied zu einigen anderen Landesgesetzen, vgl. § 1 Abs. 4 HSOG) keine
weitere Konkretisierung des Begriffs vornimmt. In der Gesetzesbegründung heißt
es aber ausdrücklich, dass zur straftatenbezogenen Gefahrenabwehr des Abs. 1
Satz 3 „die Verhütung zu erwartender Straftaten und die Strafverfolgungsvor-
sorge“ gehören.5 Bei Letzterer trifft die Polizei Vorsorge für die Verfolgung noch
gar nicht begangener, sondern in ungewisser Zukunft bevorstehender Straftaten
(etwa durch die Erhebung bzw. Verarbeitung personenbezogener Daten, vgl. z. B.
§ 59 bzw. § 80 Abs. 3). Maßnahmen aus diesem Bereich sind weder dem Polizei-
recht noch dem Strafverfahrensrecht eindeutig zuzuordnen. Einerseits fehlt es
zum Zeitpunkt der Maßnahme an einem Anfangsverdacht bzw. einer bereits be-
gangenen Straftat. Andererseits werden die Informationen (z. B. aus Überwa-
chungsmaßnahmen) zur Verwertung in einem künftigen Strafverfahren, also zur
Strafverfolgung, erhoben. Nach der Rechtsprechung des BVerfG6 gehört die Straf-
verfolgungsvorsorge zum gerichtlichen Verfahren. Die enge Verwandtschaft mit
dem Aufgabenkreis der Strafverfolgung führt zur konkurrierenden Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG. Damit ist der Grund-
satz der Länderkompetenz i. S. des Art. 70 GG durchbrochen. Eine Regelung
durch den Landesgesetzgeber gem. Art. 72 Abs. 1 GG ist nur möglich, soweit der
Bund von seiner Kompetenz nicht oder nicht abschließend Gebrauch gemacht
hat.7 Dabei ist dem Grunde nach festzustellen, dass der Bundesgesetzgeber – nach
jetzigem Stand – die Strafverfolgungsvorsorge weder generell, noch insgesamt
abschließend geregelt hat, so dass Regelungen durch den Landesgesetzgeber mög-
lich sind. Vgl. zur kompetenzrechtlichen Zulässigkeit einzelner Regelungen etwa
Rn. 9 zu § 59.

Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen präventivem und repressivem polizeili-
chen Handeln ergeben sich nicht nur im Kontext der sog. Strafverfolgungsvor-
sorge, sondern können auch bei sonstigen polizeilichen Maßnahmen im konkre-
ten Einzelfall entstehen. Nicht selten besteht bei einem einheitlichen
Lebenssachverhalt eine Gemengelage, bei der gleichzeitig und untrennbar Auf-
gaben der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung zu erfüllen sind, z. B. wenn
sich nach einem Banküberfall Geiseln in der Gewalt bewaffneter Straftäter befin-
den. In solchen Fällen lässt die Situation oft nicht die gleichzeitige angemessene
Wahrnehmung beider Aufgaben zu. Dann muss im Wege der Güterabwägung
entschieden werden, ob in der konkreten Situation der Gefahrenabwehr oder
der Strafverfolgung der Vorrang zukommt. Solange sich Unbeteiligte in Lebens-
gefahr oder erheblicher Gesundheitsgefahr befinden, wird im Konfliktfall stets
der Gefahrenabwehr der Vorrang vor der Strafverfolgung einzuräumen sein. Poli-
zeiliche Maßnahmen, die untrennbar sowohl der Gefahrenabwehr als auch der
Strafverfolgung dienen, werden als doppelfunktionale Maßnahmen bezeich-

5 Vgl. die Gesetzesbegründung, LT-Drs. 6/14791, S. 155.
6 BVerfG, NJW 2005, 2603.
7 Vgl. Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, Die Regelungslücken des novellierten Polizeirechts in

Schleswig-Holstein, Die Polizei 2008, 40, 41. Der Landesgesetzgeber ist darüber hinaus an einer
eigenständigen Regelung gehindert, wenn der Bundesgesetzgeber in einem Bereich nachweislich
keine Ermächtigung für Maßnahmen der Strafverfolgung schaffen wollte, vgl. Graulich, Strafverfol-
gungsvorsorge, NVwZ 2014, 685, 687.
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